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Spezial Qualitätssicherung  

Textilien können eine Vielzahl an 
chemischen Stoffen enthalten. Sie 
werden als Farb-, Hilfs- und Ausrüs-
tungsmittel verwendet, um einen 
definierten waschechten Farbton zu 
gewährleisten oder auch um die 
Formstabilität sicherzustellen. All-
gemeingültig ist die Verwendung 
dieser Stoffe in der EU durch die 
Chemikalienverordnung Reach so-
wie national durch diverse gesetzli-
che  Regelungen wie die Bedarfsge-
genständeverordnung oder die Che
mikalien-Verbotsverordnung gere-
gelt. Für Textilien ist darin 
beispielsweise ein Verbot bestimm-
ter Flammschutzmittel oder Azo-
farbstoffe festgeschrieben. Die Reg-
lementierungen reichen von Infor-
mationspflichten, über Grenzwert-
festlegungen bis hin zu 
Verwendungsverboten, in einigen 
Fällen abhängig von potenziellem 
Hautkontakt des Textils. Zur Verar-
beitung von Naturfasern kommen 
darüber hinaus oftmals Biozidpro-
dukte zum Einsatz, die entweder 

bereits über die Faser als solches ins 
Produkt eingetragen oder als anti-
mikrobieller Schutz nachträglich 
eingesetzt werden. Die derzeit stark 
im Fokus stehende europäische Tex-
tilkennzeichnungsverordnung bie-
tet für die Textilwirtschaft eventuell 
mittelfristig die Möglichkeit, eine 

über den Geltungsbereich der 
Reach-Verordnung hinausgehende 
Stoffreglementierung zu formulie-
ren. Eine einheitliche, normative Re-
gelung für Textil- oder Lederproduk-
te gibt es bis dato nicht, weshalb 
sich jedes Unternehmen selbst mit 
dem eigenen Produktportfolio und 
dessen Herstellung und Verwen-
dung im Markt auseinandersetzen 
muss. 

Die Schritte und Maßnahmen 
zur Vorgabenkonformität
Vergegenwärtigt man sich die Sum-
me der Anforderungen und deren 
Dynamik, wird schnell deutlich, dass 
mit dem Produktmerkmal „Material 
Compliance“ ein hohes Produkthaf-
tungsrisiko einhergeht. Dieses Risiko 
wird in seiner Auswirkung noch we-
sentlich verschärft durch das große 
öffentliche Interesse an Compliance-
Verstößen. Fast täglich sind in den 
Medien, motiviert durch Umwelt- 
und Verbraucherverbände, negative 
Schlagzeilen zu finden, die nach-
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Schadstoffe in Textilien – 
was dagegen tun?
Der Einsatz chemischer Substanzen in textilen Produkten wird über unterschiedliche Gesetze wie die Reach-
Verordnung, die Bedarfsgegenständeverordnung oder die Biozid-Verordnung wie auch mittelbar über die 
Verordnung zur Kennzeichnung von Textilien reglementiert. Diese Vorgaben sorgen derzeit in der Textilin
dustrie für notwendige, weitreichende Änderungen in den Unternehmensprozessen, vor allem hinsichtlich der 
Absicherung der Material Compliance der Produkte. 
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haltig das Produkt- und Firmeni-
mage schädigen können. Diese Um-
stände sorgen dafür, dass Unterneh-
men der Textilbranche heute aktiv 
an der Integration der Vorgaben in 
die Unternehmensprozesse arbei-
ten. Der erste Schritt zur Material 
Compliance ist dabei die Definition 
der materialspezifischen Anforde-
rungen an das Produkt. Im Bereich 
der Textilien können diese sehr hete-
rogen sein, da diese oftmals in den 
unterschiedlichsten Anwendungen 
in den Markt gebracht werden. Ziel-
führend ist es, sich zu Beginn die 
Kundenverträge und die darin  
formulierten Stoffreglementierun-
gen sowie die, als zur Einhaltung 
verbindlich herangezogenen, Geset-
ze und Normen anzuschauen. Sämt-
liche Anforderungen – in einem  
Anforderungskataster zusammenge-
fasst – bilden die Grundlage zur pro-
duktseitigen Umsetzung der Vorga-
ben. Um die Vorgaben darüber hin-
aus in die Prozesse als Dokument 
einbringen zu können, empfiehlt 
sich die Erstellung einer Hausnorm, 
welche als verbindliches Dokument 

die Material Compliance Vorgaben 
sowohl nach innen zu den Mitarbei-
tern, als auch nach außen zu den 
Lieferanten regelt. Die Hausnorm 
kann so als eines der wichtigsten In-
strumente dienen, um mit geringen 
finanziellen und personellen Mitteln 
das Thema Material Compliance zu 
transportieren und ganzheitlich vor-
anzubringen.
Im nächsten Schritt ist es erforder-
lich, die Lieferanten bezüglich der 
Stoffvorgaben zu informieren und 
zu sensibilisieren. Dies geschieht 
über die relevanten Einkaufsdoku-
mente wie Einkaufsbedingungen, 
Bestellformulare, Verträge sowie 
über technische Spezifikationen. 
Gleichermaßen wird der rechtliche 
Rahmen im Falle eines Regelwerks-
verstoßes (Non-Compliance) oder 
einem Haftungsfall festgelegt. Die 
detaillierte Information hinsichtlich 
der einzelnen Vorgaben erfolgt 
nicht in jedem Dokument einzeln, 
sondern lediglich über einen Ver-
weis auf die Hausnorm, die als Mas-
terdokument fungiert. Am aufwen-
digsten ist jedoch die Überwachung 
der Vorgabeneinhaltung seitens der 
Lieferanten. Der Vollzug gibt ein-
deutige Verfahrensweisen vor. So ist 
es nicht ausreichend, lediglich pau-
schalisierte Erklärungen bezüglich 
der Regelwerkskonformität zu ak-
zeptieren, sondern es ist als „Stand 
der Technik“ (beispielsweise die 
DIN EN 50581) formuliert, regel-
werksbezogene Einzelproduktan-
fragen an den Lieferanten zu stellen 
und diese hinsichtlich ihres Wahr-
heitsgehaltes zu prüfen, eventuell 
auch unter Zuhilfenahme von labo-
ranalytischen Untersuchungen. Ne-
ben der Prüfung der Produktinfor-
mation ist auch der Lieferant selbst 
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dahingehend zu bewerten, inwie-
weit dieser überhaupt fachlich in 
der Lage ist, eine Anfrage zur Mate-
rial Compliance genügend zu be-
antworten. Da diese Kommunika-
tions- und Prüfaufgaben nicht mehr 
mit normalen Office-Anwendungen 
zu realisieren sind, bedarf es einer 
entsprechenden Kommunikations-
software, um die Daten zielgerichtet 
zu kommunizieren und rechtssicher 
zu verwalten. Diese sollte insbeson-
dere leicht verständlich und intuitiv 
bedienbar sein, damit die Datenbe-
reitstellung durch die Lieferanten 
einfach erfolgen kann. 

Zusammenfassung/Fazit
Langjährige Erfahrungen in Bera-
tungsprojekten und im Rahmen un-
serer operativen Unterstützung bei 
der Lieferantenkommunikation ha-
ben gezeigt, dass die Umsetzung 
der Material Compliance Vorgaben 
unabdingbar damit verknüpft ist, 
inwieweit das Unternehmen die 
Vorgaben als Produktmerkmal im 
Innen- und im Außenverhältnis, in 
den Prozessen und Dokumenten 
umgesetzt hat. Ein weiterer Faktor 
ist die ausreichende Bereitstellung 
von personellen und finanziellen 
Ressourcen, um diese Aufgabe zu 
bewältigen. Fällt einer dieser Fakto-
ren negativ aus, kann das unterneh-
merische Handeln unter Umständen 
als fahrlässig eingestuft werden, 
was im Schadensfall oftmals den 
Ersatz über eine Haftpflichtversi-
cherung ausschließt. Auch im Hin-
blick auf die Sicherstellung der Pro-
duktqualität entlang der Lieferkette 
ist die Material Compliance ein 
wichtiger Erfolgsgarant. 
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Glossar: 
Bedarfsgegenstände-Verordnung: Legt fest, 
welche Materialien für Bedarfsgegenstände er-
laubt sind und wie hoch die Kontamination auf 
den Körper sein darf
Biozid-Verordnung: (EU) Nr. 528/2012 über die 
Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung 
von Biozidprodukten
Chemikalien-Verbotsverordnung: Verordnung 
über Verbote und Beschränkungen des Inverkehr-
bringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und 
Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (Chem-
VerbotsV)
REACH: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Re-
gistrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrän-
kung von Chemikalien
Textilkennzeichnungsverordnung: Verordnung 
(EU) Nr. 1007/2011 zur Kennzeichnung der Faser-
zusammensetzung von Textilerzeugnissen
VDE-Norm DIN EN 50581: Technische Dokumen-
tation zur Beurteilung von Produkten hinsichtlich 
der Beschränkung gefährlicher Stoffe; Deutsche 
Fassung EN 50581:2012


